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272 Departement der Juſtiz , des Kultus u. Unterrichts .

F . Lehrerinnenſeminar Prinzeſſin-Wilhelm -Stift .
Dr . Hermann Oeſer , Direktor . S .

G. Höhere Mädchenſchulen.
Baden .

Vorſtand : Ludwig Sevin , Rektor .
3 Reallehrer , 1 prov . Lehrer , 4 Lehrerinnen , 5 Nebenlehrer .

Freiburg .

Vorſtand : Franz Bauer , Rektor . C3a .
Franz Alois Rüttinger , Profeſſor .
Karl Friedrich Fehrle , Profeſſor .

2 Reallehrer , 2 prov . Lehrer , 14 Lehrerinnen , 4 Nebenlehrer .

Heidelberg .

Vorſtand : Dr . Friedrich Auguſt Thorbecke , Rektor .
Dr . Friedrich Julius Bierba um , Profeſſor .
Alfred Reiß , Profeſſor .
Dr . Hermann Müller , Profeſſor . H. N. V. 3.

5 Real⸗- bezw . Hauptlehrer , 6 Lehrerinnen , 8 Nebenlehrer.

Karlsruhe .

Vorſtand : Dr . Theodor Löhlein , Rektor . S3a. - S. W. 3 .
Karl Holdermann , Profeſſor .
Dr . Robert Meyer , Profeſſor .

2 Real⸗ bezw . Hauptlehrer , 9 Lehrerinnen , 6 Nebenlehrer .

Konſtanz .

Vorſtand : Dr . Emil Kleemann , Rektor .
Hermann Berni , Profeſſor .
2 Hauptlehrer , 3 Lehrerinnen , 6 Nebenlehrer .

Mannheim .

Vorſtand : Martin Walleſer , Rektor .
Theodor Schilling , Profeſſor .
Anton Hoffmann , Profeſſor .

5 Real - bezw . Hauptlehrer , 1 prov . Lehrer , 8 Lehrerinnen ,10 Nebenlehrer .
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Offenburg .

Karl Friedrich Lederle , Profeſſor .
2 Reallehrer , 4 Lehrerinnen , 5 Nebenlehrer .

H. Turnlehrerbildungs - Anſtalt in Karlsruhe .

Direktor : Karl Alfred Heinrich Maul . PZ3a .. P. K. E. 4.
1 Aſſiſtent , 1 Diener .

I . Volksſchulen .

Die Volksſchulen haben die Aufgabe , das Kind zu einem verſtändigen
und religiös - ſittlichen Menſchen zu bilden , und in den jedem Erwachſenen
im bürgerlichen Leben nöthigen Kenntniſſen zu unterrichten . In der

Regel muß in jeder politiſchen Gemeinde wenigſtens eine ſolche Schule

gehalten werden .

Die Kinder der Staatsangehörigen müſſen vom vollendeten 6ten bis

zum vollendeten 14ten Jahre die Volksſchule beſuchen oder ſich darüber

ausweiſen , daß ſie anderweit mindeſtens den gleichen Unterricht erhalten .

Zur Befeſtigung und Erweiterung der in der Volksſchule erworbenen

Kenntniſſe haben Knaben noch zwei Jahre und Mädchen ein Jahr nach

Zurücklegung des ſchulpflichtigen Alters wöchentlich einige Unterrichts —

ſtunden ( die Fortbildungsſchule ) zu beſuchen .
Der Aufwand für die Volksſchulen wird , ſoweit die vorhandenen

Fonds nicht reichen , durch die politiſche Gemeinde und ſubſidiär nach

genauen geſetzlichen Beſtimmungen durch die Staatskaſſe beſtritten .
Das geſammte Volksſchulweſen wird von den ſtaatlichen Schul —

behörden geleitet , mit Ausnahme des Religionsunterrichts , welchen die

Kirchen durch ihre Organe , übrigens mit Hilfe der Lehrer , beſorgen und

überwachen .
Es beſtehen im Großherzogthum 1588 Volksſchulen .

a. Kreis - Schulviſitaturen .

Die Kreis - Schulviſitaturen , deren jede mit einem vom Staat er—

nannten , mit Staatsdiener - Eigenſchaft angeſtellten Kreis - Schulrath be—

ſett iſt , führen die mittlere Aufſicht über die Volksſchulen . Sie haben

namentlich periodiſche Viſitationen vorzunehmen , ſie leiten die Weiter —

bildung der Lehrer , machen unter Vorlage der Bewerbungen die Vor —

ſchläge zur Beſetzung erledigter Schulſtellen und ſorgen für deren provi —
Hof⸗und Staatshandbuch 1883. Gedruckt 30. Septbr . 18838.
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